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13/24 - Kreis Coesfeld

Benachrichtigung des Kreises Coesfeld über die Anord-
nung	einer	öffentlichen	Zustellung	gem.	§	10	LZG	NRW	
an	Herrn	Rolf	Josef	Wienecke

Ein Dokument des Kreises Coesfeld vom 04.01.2024, Ak-
tenzeichen 36 MA COE-RW90, ist zuzustellen an Herrn Rolf 
Josef Wienecke, zuletzt wohnhaft in Mittelstraße 39, 48653 
Coesfeld.
Das Dokument konnte bisher nicht zugestellt werden, weil 
der Aufenthalt des Empfängers unbekannt ist. 

Mit Anordnung vom 15.01.2024 wurde die öffentliche Zu-
stellung durch eine Bekanntmachung angeordnet. Das Do-
kument kann eingesehen und vom Empfänger in Empfang 
genommen werden auf meiner Dienststelle in

48249 Dülmen 
Kreuzweg 27 
Abteilung 36-Straßenverkehr 
Frau Schmidt 

Rechtsgrundlage für diese öffentliche Zustellung ist § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 

07.03.2006 (GV NW S.94) in der zurzeit geltenden Fassung. 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
Sofern das Dokument eine Ladung zu einem Termin enthält, 
kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben.

Dülmen, den 15.01.2024 

Kreis Coesfeld 
Der Landrat 
Abteilung 36-Straßenverkehr 
Im Auftrag 
gez. Schmidt 

14/24 - Kreis Coesfeld

Benachrichtigung des Kreises Coesfeld über die Anord-
nung	einer	öffentlichen	Zustellung	gem.	§	10	LZG	NRW	
an	Herrn	Sergii	Soloviov

Ein Dokument des Kreises Coesfeld vom 11.01.2024, Akten-
zeichen 36 SA COE-WF214, ist zuzustellen an Herrn Sergii 
Soloviov, zuletzt wohnhaft in Nikolausplatz 11, 48720 Ro-
sendahl.
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Das Dokument konnte bisher nicht zugestellt werden, weil 
der Aufenthalt des Empfängers unbekannt ist. 

Mit Anordnung vom 16.01.2024 wurde die öffentliche Zu-
stellung durch eine Bekanntmachung angeordnet. Das Do-
kument kann eingesehen und vom Empfänger in Empfang 
genommen werden auf meiner Dienststelle in

48249 Dülmen 
Kreuzweg 27 
Abteilung 36-Straßenverkehr 
Frau Bräker 

Rechtsgrundlage für diese öffentliche Zustellung ist § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV NW S.94) in der zurzeit geltenden Fassung. 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
Sofern das Dokument eine Ladung zu einem Termin enthält, 
kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben.

Dülmen, den 16.01.2024 

Kreis Coesfeld 
Der Landrat 
Abteilung 36-Straßenverkehr 
Im Auftrag 
gez. Bräker 

15/24 - Kreis Coesfeld

Benachrichtigung des Kreises Coesfeld über die Anord-
nung	einer	öffentlichen	Zustellung	gem.	§	10	LZG	NRW	
an Herrn Irakli Dolakidze

Ein Dokument des Kreises Coesfeld vom 04.09.2023, Ak-
tenzeichen 133 60 50/97237, ist zuzustellen an Herrn Irakli 
Dolakidze, zuletzt wohnhaft in Von-Galen-Ring 22, 48329 
Havixbeck.
Das Dokument konnte bisher nicht zugestellt werden, weil 
der Aufenthalt des Empfängers unbekannt ist. 

Mit Anordnung vom 18.01.2024 wurde die öffentliche Zu-
stellung durch eine Bekanntmachung angeordnet. Das Do-
kument kann eingesehen und vom Empfänger in Empfang 
genommen werden auf meiner Dienststelle in

48653 Coesfeld 
Schützenwall 18
Abteilung 32-Sicherheit und Ordnung 
Herr Weitenberg 

Rechtsgrundlage für diese öffentliche Zustellung ist § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV NW S.94) in der zurzeit geltenden Fassung. 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
Sofern das Dokument eine Ladung zu einem Termin enthält, 
kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben.

Coesfeld, den 18.01.2024 

Kreis Coesfeld 
Der Landrat 
Abteilung 32-Sicherheit und Ordnung 
Im Auftrag 
gez. Weitenberg 

16/24 - Kreis Coesfeld

Benachrichtigung des Kreises Coesfeld über die Anord-
nung	einer	öffentlichen	Zustellung	gem.	§	10	LZG	NRW	
an	Frau	Larissa	Vladimirovna	Penkova

Ein Dokument des Kreises Coesfeld vom 11.01.2024, Akten-
zeichen 36 SA COE-LK108, ist zuzustellen an Frau Larissa 
Vladimirovna Penkova, zuletzt wohnhaft in Grimpingstra-
ße 78, 48653 Coesfeld.
Das Dokument konnte bisher nicht zugestellt werden, weil 
der Aufenthalt des Empfängers unbekannt ist. 

Mit Anordnung vom 22.01.2024 wurde die öffentliche Zu-
stellung durch eine Bekanntmachung angeordnet. Das Do-
kument kann eingesehen und vom Empfänger in Empfang 
genommen werden auf meiner Dienststelle in

48249 Dülmen 
Kreuzweg 27 
Abteilung 36-Straßenverkehr 
Frau Bräker 

Rechtsgrundlage für diese öffentliche Zustellung ist § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV NW S.94) in der zurzeit geltenden Fassung. 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
Sofern das Dokument eine Ladung zu einem Termin enthält, 
kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben.

Dülmen, den 22.01.2024 

Kreis Coesfeld 
Der Landrat 
Abteilung 36-Straßenverkehr 
Im Auftrag 
gez. Bräker 

17/24 - Stadt Dülmen

Tagesordnung	für	die	Sitzung	der	Stadtverordnetenver-
sammlung der Stadt Dülmen am 01.02.2024

Am Donnerstag, 01.02.2024, 17:15 Uhr, findet im Sitzungs-
saal im einsA eine Sitzung der Stadtverordnetenversamm-
lung mit folgender Tagesordnung statt:

Tagesordnung

I. Öffentliche Sitzung

1. Einwohnerfragestunde

2. Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit ih-
ren Anlagen für das Haushaltsjahr 2024

3. Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung gem. 
§ 60 GO NRW; 
hier: Erwerb von Containern zur Unterbringung geflüch-

teter Personen einschließlich Mittelbereitstellung 
nach § 83 GO NRW

4. Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung gem. 
§ 60 GO NRW; 
hier: Festlegung des Aufnahmerahmens für die städtischen 

Grundschulen zum Schuljahr 2024/25 – Verteilung 
der Eingangsklassen auf Teilstandorte bei Grund-
schulverbünden
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5. Ausschussbesetzung

6. Mitteilungen des Bürgermeisters

7. Anfragen von Stadtverordneten

II.  Nicht öffentliche Sitzung

8. Mitteilungen des Bürgermeisters

9. Anfragen von Stadtverordneten

Hinweis:
Ohne Anerkennung eines Rechtsanspruches können in-
teressierte Einwohner der Stadt Dülmen die Vorlagen des 
öffentlichen Teils für diese Sitzung auf der Homepage der 
Stadt Dülmen unter der Rubrik Rathaus | Politik | Ratsinfor-
mationssystem einsehen (https://sessionweb.duelmen.de/
bi/info.asp) oder bis zum Sitzungstag bei der Infothek des 
Bürgerbüros kostenfrei erhalten (geöffnet montags und don-
nerstags von 08:00 bis 18:00 Uhr/ dienstags und mittwochs 
von 08:00 bis 16:00 Uhr/ freitags von 08:00 bis 12:00 Uhr).

Dülmen, 17.01.2024

STADT DÜLMEN
Der Bürgermeister
gez. Hövekamp

18/24 - Sparkasse Westmünsterland

Kraftloserklärungen	 von	 Sparurkunden	 der	 Sparkasse	
Westmünsterland

Kraftloserklärung

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND erklärt die Spar-
urkunde mit der Nummer 360855563 (ggf. ausgestellt unter 
der Nummer 30855563, BLZ 401 547 02) hiermit für kraftlos.

Ahaus / Dülmen, den 08.01.2024

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand

Kraftloserklärung

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND erklärt die Spar-
urkunde mit der Nummer 337392187 hiermit für kraftlos.

Ahaus / Dülmen, den 17.01.2024

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand

https://sessionweb.duelmen.de/bi/info.asp
https://sessionweb.duelmen.de/bi/info.asp

